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Allgemeines Informationsblatt zur Elektronikversicherung

Angaben zu Ihrem Antrag nach der Informationspflichtenverordnung
Sie erhalten mit dieser Übersicht eine vereinfachte Darstellung der wichtigsten Grundlagen zu Ihrem Versicherungsantrag. Sie sollen nicht die detaillierten Unterlagen ersetzen, die Sie bis zum 
Versicherungsabschluss von uns erhalten. Bitte gehen Sie bei Fragen unmittelbar auf Ihren Ansprechpartner zu.

Allgemeine Informationen zur Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig
Adresse der Öffentlichen	

Rechtsform	

Sitz 		

Handelsregister	

Hauptgeschäftstätigkeit	

Aufsichtsbehörde 	

Theodor-Heuss-Straße 10, 38122 Braunschweig, Telefon 05 31 / 20 20, 
Fax (0531) 2 02 15 00, E-Mail: service@oeffentliche.de
Vorstand: Marc Knackstedt (Vors.), Nina Hajetschek, Dr. Alexander Tourneau, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Christoph Schulz
Mitglied des Vorstandes der Norddeutschen Landesbank Girozentrale

Anstalt des öffentlichen Rechts

Braunschweig

Registernummer 8875

Betrieb von Schaden- und Unfallversicherungen

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, Friedrichswall 1, 30159 
Hannover, Telefon: 0511/120-0,Fax: 0511/120-5770, E-Mail: poststelle@mw.niedersachsen.de

Bedingungen und Umfang des Versicherungsschutzes
Allgemeine Versicherungsbedingungen	 Vertragsbestimmungen zur Elektronikversicherung (Formular Nr. HUS ABE 2023-01) mit den Allgemeinen Bedingungen für die Elektronikversi-

cherung (ABE).

Anwendbares Recht	 Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Merkmale der Versicherungsleistung 	 Die wesentlichen Merkmale Ihres Versicherungsvertrags entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag. Für das Versicherungsverhältnis gelten die Vertrags-
bestimmungen zur Elektronikversicherung (Formular Nr. HUS ABE 2023-01) mit den Allgemeinen Bedingungen für die Elektronikversicherung 
(ABE).

Beitrag	 Den Gesamtbeitrag der Versicherung entnehmen Sie bitte dem Antrag. Dieser gilt für die vereinbarte Zahlungsweise, enthält die gesetzliche Ver-
sicherungssteuer und ggf. den Ratenzahlungszuschlag. Sofern Sie einzelne, selbstständige Verträge abgeschlossen haben, werden die Jahresbeiträge 
hierfür im Antrag gesondert ausgewiesen.

Mahngebühren	 Im Falle einer Mahnung bei Zahlungsverzug erheben wir eine Gebühr von zurzeit 5,– Euro.

Zahlungsweise	 Die Zahlungsweise / Fälligkeit entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag. Die Beiträge können per Lastschriftverfahren oder per Überweisung (außer bei 
monatlicher Zahlungsweise) beglichen werden. Die Fälligkeit richtet sich nach dem von Ihnen gewählten Versicherungsbeginn und der Zahlungsweise 
der Versicherung.

Gültigkeitsdauer befristeter Angebote
Wir sind an unser Angebot 14 Tage gebunden. Sollten Sie sich später dafür entscheiden, machen wir Ihnen ein neues Angebot. Die angegebenen Leistungen und Beiträge setzen voraus, dass wir 
den Antrag anhand Ihrer Angaben – und eventuell weiterer von Ihnen autorisierter Informationswege – geprüft haben und annehmen können.

Wie kommt der Vertrag zustande und wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Vertrag kommt zustande, sofern wir Ihren Antrag annehmen. Die Versicherung beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1  
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen, Besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung, bei Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als einem Monat, innerhalb
einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen,
• diese Belehrung,
• als Verbraucher das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Öffentliche Sachversicherung Braunschweig, Theodor-Heuss-Str. 10, 
38122 Braunschweig.
Fax: 0531/202-1500. E-Mail: service@oeffentliche.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall ein-
behalten; dabei handelt es sich pro Tag um 1/360 des im Versicherungsschein unter „Beitragsberechnung“ ausgewiesenen Gesamtbeitrags. Zahlen Sie halbjährlich, ist dies 1/180 des 
ausgewiesenen Gesamtbeitrags, bei vierteljährlicher Zahlungsperiode 1/90 des ausgewiesenen Gesamtbeitrags und bei monatlicher Zahlungsperiode 1/30 des ausgewiesenen Gesamt-
beitrags.

Zahlen Sie hingegen einen Einmalbeitrag, entspricht der einzubehaltende Beitrag dem ausgewiesenen Gesamtbeitrag dividiert durch die Vertragslaufzeit in Tagen multipliziert mit der 
Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestand.

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

Wenn Sie den Beitrag bis zum Widerruf noch nicht gezahlt haben, führt dies dazu, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl 
erfüllen müssen.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzun-
gen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2  
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Einzelnen aufgeführt:
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Informationspflichten

Wir haben Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
1.	 die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger

eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;
2.	 die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Perso-

nen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4.	 	die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers;
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beiträge einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis

mehrere selbstständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen 
eine Überprüfung des Preises ermöglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beiträge;
7. 	die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
8.	 Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der

Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;
9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der 

der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit 
die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsinformationen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen
und deutlich gestalteten Form;

10.	 Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
11.	 	Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Über-

mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten
Form;

12.	 die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;
13.	 das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
14.	 die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versi-

cherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen;
15.	 einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist aus-

drücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;
16.	 Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung

Laufzeit und Kündigung des Vertrags
Den Vertragsbeginn und die Laufzeit entnehmen Sie bitte dem Antrag. Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert er sich stillschweigend mit dem Ablauf der 
Vertragslaufzeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn nicht Sie in Textform oder wir in Schriftform den Vertrag unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Dies 
gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag, z. B. dem 
1. Januar eines jeden Jahres, beginnen zu lassen.

Ist eine Vertragslaufzeit von weniger als einem Jahr vereinbart, endet der Vertrag zum Ablauftermin automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf. Des Weiteren existieren 
außerordentliche Kündigungsrechte (z. B. nach einer Obliegenheitsverletzung) und Sonderkündigungsrechte (z. B. nach einer Beitragserhöhung). Die konkrete Ausgestaltung können Sie den 
Ziffern 16. bis 21. der AHB entnehmen.

Kündigungen müssen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) erfolgen.

Anwendbares Recht
Es findet auf das gesamte Vertragsverhältnis, auch vor dem Abschluss, das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inlän-
dischen Gerichtsstände gemäß Ziffer 31. der AHB. 

Sprache
Die Vertragsbedingungen und alle Informationen sind deutsch geschrieben. Die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags erfolgt nur in deutscher Sprache.

Was können Sie tun, wenn Sie mit uns einmal unzufrieden sind?
Falls Sie einmal mit uns unzufrieden sein sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Berater im Außendienst. Selbstverständlich steht Ihnen auch die Direktion in Braunschweig zur 
Verfügung.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V. Im Falle von Beschwerden können Sie sich als Verbraucher an den Ombudsmann wenden. Die Adresse lautet: Ver-
sicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Leipziger Straße 121, 10117 Berlin; Telefon: 0800 36 96 000 (Diese Telefonnummer ist aus dem gesamten deutschen Telefonnetz 
kostenfrei erreichbar); Fax: 0800 36 99 000 (Diese Faxnummer ist aus dem gesamten deutschen Telefonnetz kostenfrei erreichbar); E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de, 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de.

Auch nach Inanspruchnahme des kostenlosen außergerichtlichen Streitschlichtungsverfahrens können Sie weitere Rechtswege begehen. Wir haben uns hingegen verpflichtet, die Entschei-
dungen des Ombudsmanns zu akzeptieren.

Sie haben weiterhin die Möglichkeit, sich an die Aufsichtsbehörde zu wenden: Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, Friedrichswall 1, 30159 
Han-nover, Telefon: 0511/120-0, Fax: 0511/120-5770, E-Mail: poststelle@mw.niedersachsen.de.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.



– 5 –

Allgemeine Bedingungen für die Elektronikversicherung (ABE) 
2012

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt A
§ 1	 Versicherte und nicht versicherte Sachen
§ 2	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
§ 3	 Versicherte Interessen
§ 4	 Versicherungsort
§ 5	 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung
§ 6	 Versicherte und nicht versicherte Kosten
§ 7	 Umfang der Entschädigung
§ 8	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 9	 Sachverständigenverfahren
§ 10	Wiederherbeigeschaffte Sachen
§ 11	 Wechsel der versicherten Sachen

Abschnitt B
§ 1	 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss
§ 2	 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende des Vertrags
§ 3	 Beiträge; Versicherungsperiode
§ 4	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
§ 5	 Folgebeitrag
§ 6	 Lastschriftverfahren
§ 7	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 8	 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 9	 Gefahrerhöhung
§ 10	Überversicherung
§ 11	 Mehrere Versicherer
§ 12	 Versicherung für fremde Rechnung
§ 13	 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 14	 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 15	 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§ 16	 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
§ 17	 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 18	 Verjährung
§ 19	 Zuständiges Gericht
§ 20	Anzuwendendes Recht



– 6 –

Abschnitt A

§ 1	 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1. Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten elektrotechnischen und elektronischen Anla-
gen und Geräte, sobald sie betriebsfertig sind.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und soweit vorgesehen nach been-
detem Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere
Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während
einer De- oder Remontage sowie während eines Transportes der Sache innerhalb des Versicherungs-
ortes.

2. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind

a) Wechseldatenträger;

b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel;

c) Werkzeuge aller Art;

d) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach
ausgewechselt werden müssen.

§ 2	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstö-
rungen von versicherten Sachen (Sachschaden) und bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch
Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung.

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten weder recht-
zeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fach-
wissen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer
dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen.

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;

b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung;
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d) 	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner 
Ladung sowie Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion;

e) 	 Wasser, Feuchtigkeit;

f) 	 Sturm, Frost, Eisgang, oder Überschwemmung.

2. 	 Elektronische Bauelemente 

	 Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn 
eine versicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicher-
weise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis 
nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung 
einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.

	 Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet.

3. 	 Röhren und Zwischenbildträger 

	 Sofern nicht anders vereinbart, leistet der Versicherer Entschädigung für Röhren und Zwischenbildträger 
nur bei Schäden durch

a) 	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner 
Ladung;

b) 	 Einbruchdiebstahl, Raub oder Vandalismus;

c) 	 Leitungswasser.

	 Nr. 4 bleibt unberührt. Begriffsbestimmungen sind Nr. 5 zu entnehmen.

4. 	 Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

	 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Schäden

a) 	 durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten;

b) 	 durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand;

c) 	 durch Innere Unruhen;

d) 	 durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen;

e) 	 durch Erdbeben;

f) 	 durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet 
und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen;
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g) 	 durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für 
Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet. Nr. 2 bleibt 
unberührt;

h) 	 durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein musste; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Ver-
sicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht durch 
die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustim-
mung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

i) 	 soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus Repa-
raturauftrag einzutreten hat.

	 Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt 
sich nach Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestrei-
tet der Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung.

	 § 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer 
hat seinen Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und 
erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen.

	 Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung des Versi-
cherers nicht folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet.

j)	 durch Terrorakte

	 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, 
religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevöl-
kerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche 
Einrichtung Einfluss zu nehmen;

k)	 durch Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos

	 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit 
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 

	 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Ver-
einigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische 
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

5. 	 Gefahrendefinitionen

	 Im Sinne dieser Bedingungen gilt:

a) 	 Raub

	 Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet oder angedroht wird, 
um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten.
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	 Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen gleich, die vorübergehend die Obhut über 
die versicherten Sachen ausüben;

b) 	 Einbruchdiebstahl

	 Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrags liegt vor, wenn jemand in einen Raum eines Gebäudes 
einbricht, einsteigt oder mittels 

aa) 	 richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub an sich gebracht hatte; 

bb) 	 falscher Schlüssel oder 

cc) 	 anderer Werkzeuge eindringt;

c) 	 Brand, Blitzschlag, Explosion

aa) 	 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn ver-
lassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag;

bb) 	 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen;

cc) 	 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötz-
lich verlaufende Kraftäußerung;

d) 	 Leitungswasser

	 Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ableitungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der 
Wasserversorgung oder der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, 
oder Solarheizungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten ist. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel 
aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswas-
ser gleich.

§ 3	 Versicherte Interessen

1. 	 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.

	 Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das Interesse des Eigentümers versichert. Die 
Bestimmungen zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt.

2. 	 Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der Versicherungsnehmer das Eigentum nach 
Abschluss der Versicherung überträgt. 

	 Im Falle der Veräußerung ist der Erwerber berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung 
oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode in Textform zu 
kündigen.

	 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 95 ff VVG zur Veräußerung der versicherten 
Sache.

3. 	 Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentumsvorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse 
des Käufers versichert. Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung für Schäden, für die der Ver-
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sicherungsnehmer als Lieferant (Hersteller oder Händler) gegenüber dem Käufer einzutreten hat oder 
ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabreden einzutreten hätte.

4. 	 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer 
übergeben, so ist auch das Interesse dieses Dritten versichert.

5. 	 Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er in seinem Betrieb verwendet oder Dritten 
überlässt (Nr. 4), selbst hergestellt, so leistet der Versicherer keine Entschädigung für Schäden, für die 
bei Fremdbezug üblicherweise der Lieferant (Hersteller oder Händler) einzutreten hätte.

6. 	 Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für fremde Rechnung.

§ 4	 Versicherungsort

	 Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Versicherungsort sind die im Ver-
sicherungsvertrag bezeichneten Betriebsgrundstücke.

§ 5	 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung

1. 	 Versicherungswert

	 Versicherungswert ist der Neuwert. 

a)	 Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand zuzüglich der 
Bezugskosten (z. B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage).

b)	 Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, so ist der letzte Listenpreis der Sache 
im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten maßgebend; dieser Betrag ist entsprechend der Preis-
entwicklung für vergleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen. 

	 Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis 
der Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten; dieser Betrag ist entsprechend der Preisent-
wicklung für vergleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen. 

	 Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis ermittelt werden, so ist die Summe der 
Kosten maßgebend, die jeweils notwendig war, um die Sache in der vorliegenden gleichen Art und Güte 
(z. B. Konstruktion, Abmessung, Leistung) zuzüglich der Handelsspanne und der Bezugskosten wieder-
herzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung zu vermindern oder zu erhöhen. 

	 Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versicherungswert unberücksichtigt.

c)	 Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzu-
beziehen.

2. 	 Versicherungssumme 

	 Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte Versicherungssumme soll dem Ver-
sicherungswert entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die versicherte 
Sache während der Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert 
anpassen. Dies gilt auch, wenn werterhöhende Änderungen vorgenommen werden.
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3. 	 Unterversicherung

	 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles, so besteht Unterversicherung.

§ 6	 Versicherte und nicht versicherte Kosten

1. 	 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) 	 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht. 

b) 	 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwen-
dungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

c) 	 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die 
im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden.

d) 	 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen.

2. 	 Kosten für die Wiederherstellung von Daten 

a) 	 Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des Betriebssystems, welche für die 
Grundfunktion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder die 
Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Daten-
träger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

b) 	 Sofern vereinbart, sind andere Daten versichert.

c) 	 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position.

3. 	 Zusätzliche Kosten

	 Sofern vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis 
zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf erstes Risiko versichert. Die jeweils 
vereinbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.

a) 	 Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten

aa) 	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens aufwenden muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen, deren Teile oder 
Reste, die sich innerhalb des Versicherungsortes befinden

	— aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren;
	— zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage zu trans-

portieren und dort zu beseitigen.
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bb) 	 Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamination und Entsorgung von Erdreich oder 
Gewässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträchtigungen des Grundwassers oder der 
Natur sowie von Emissionen in der Luft.

	 Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versicherungsnehmers aufgrund der Einliefe-
rerhaftung.

cc) 	 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

b) 	 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich

aa) 	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge einer Kontamination durch einen dem 
Grunde nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher Anordnungen aufwenden muss, um

	— Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren 
oder auszutauschen;

	— den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage 
zu transportieren und dort abzulagern;

	— insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor Eintritt des Schadens wiederherzu-
stellen.

bb) 	 Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, sofern die behördlichen Anordnungen
	— aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Schadens 

erlassen wurden
	— eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Schadens entstanden ist;
	— innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens ergangen sind und dem Versiche-

rer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt 
gemeldet wurden.

cc) 	 Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kontamination des Erdreiches erhöht, so 
sind nur die Aufwendungen versichert, die den für eine Beseitigung der bestehenden Konta-
mination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Schaden aufgewendet worden wäre.

	 Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.

dd) 	 Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Ver-
pflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der Einliefererhaftung sind nicht ver-
sichert.

ee) 	 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

c) 	 Bewegungs- und Schutzkosten

	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grund nach versicherten Schadens 
aufwenden muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versi-
cherten Sache andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen, insbesondere 
Aufwendungen für De- und Remontage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäude-
teilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

d) 	 Luftfrachtkosten
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	 Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach 
versicherten Schadens zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicher-
ten Sache aufwendet.

e) 	 Bergungskosten

	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss, um versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich innerhalb des Ver-
sicherungsortes befinden zu bergen.

f) 	 Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüstgestellung

	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss.

§ 7	 Umfang der Entschädigung

1. 	 Wiederherstellungskosten

	 Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unterschieden. 
	 Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials 

nicht höher sind als der Neuwert der versicherten Sache. 
	
	 Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Totalschaden vor.
	
	 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung und 

technischen Zustand.

	 Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen bezeichnet sind, gelten auch dann nicht als einheit-
liche Sache, wenn sie wirtschaftlich zusammen gehören.

	 Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgeführt, so gelten sie nicht als einheitliche Sache, 
sofern diese eigenständig verwendet werden können.

2. 	 Teilschaden 

	 Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes notwendi-
gen Aufwendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials. 

a) 	 Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere

aa) 	 Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;

bb) 	 Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner 
Mehrkosten durch tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeiten;

cc) 	 De- und Remontagekosten;

dd) 	 Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Expressfrachten;
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ee) 	 Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, welches für die Grundfunktion der 
versicherten Sache notwendig ist;

ff) 	 Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren der versicherten Sache oder deren Teile 
sowie Kosten für das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten für den Abtransport von 
Teilen in die nächstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund 
der Einliefererhaftung.

b) 	 Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertverbesserung wird vorgenommen 
an Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art 
sowie sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der versicherten Sache erfahrungsgemäß 
mehrfach ausgewechselt werden müssen, soweit diese Teile zur Wiederherstellung der versicher-
ten Sache zerstört oder beschädigt werden.

c) 	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) 	 Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die auch unabhängig von dem Versiche-
rungsfall notwendig gewesen wären;

bb) 	 Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung hinaus-
gehen;

cc) 	 Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten 
in fremder Regie entstanden wären;

dd) 	 entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener Regie;

ee) 	 Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederherstellung;

ff) 	 Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung erforderlich sind, aber nicht an der 
versicherten Sache selbst ausgeführt werden;

gg) 	 Vermögensschäden.

3. 	 Totalschaden

	 Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Altmaterials.

4. 	 Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert

	 Abweichend von Nr. 2 und Nr. 3 ist die Entschädigungsleistung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles begrenzt, wenn

a) 	 die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung (Totalschaden) unterbleibt oder 

b) 	 für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatzteile nicht mehr zu beziehen sind.

	 Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert 
übersteigt, nur, soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles 
sichergestellt hat, dass er die Entschädigung zur Wiederherstellung der beschädigten oder Wiederbe-
schaffung der zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen verwenden wird.
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5. 	 Zusätzliche Kosten

	 Zusätzliche Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die Wiederherstellungskosten 
hinaus aufgewendet werden müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten Ver-
sicherungssummen.

6. 	 Grenze der Entschädigung

	 Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfallende Teil der Versicherungssumme.

7. 	 Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung

	 Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis 6 ermittelten Betrags ersetzt, der 
sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert. Dies gilt 
nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko.

8. 	 Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit 

	 Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, 
wird die Entschädigung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis gekürzt.

9. 	 Selbstbehalt

	 Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

	 Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. 

	 Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und besteht außerdem ein Ursachenzusam-
menhang zwischen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

§ 8	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. 	 Fälligkeit der Entschädigung 

a) 	 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe 
des Anspruchs abgeschlossen sind.

	 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) 	 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Ver-
sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

2. 	 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

	 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b) geleisteten Entschädigung 
verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.
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3. 	 Verzinsung

	 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht 
besteht:

a) 	 die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-
tet wird – ab Fälligkeit zu verzinsen;

b) 	 der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu ver-
zinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

c) 	 der Zinssatz beträgt 4 Prozent p. a.;

d) 	 die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. 	 Hemmung

	 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt 
werden kann.

5. 	 Aufschiebung der Zahlung

	 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a)	 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b)	 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

6. 	 Abtretung des Entschädigungsanspruches

	 Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung des Versicherers abgetreten wer-
den. Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem Grund 
verlangt.

§ 9	 Sachverständigenverfahren

1. 	 Feststellung der Schadenhöhe

	 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass der Schadens in 
einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

	 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren.

2. 	 Weitere Feststellungen

	 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungs-
fall ausgedehnt werden.
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3. 	 Verfahren vor Feststellung

	 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) 	 Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) 	 Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner keine Person, die bei Mit-
bewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) 	 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sach-
verständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obman-
nes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf 
Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. 	 Feststellung

	 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) 	 die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den 
Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;

b) 	 den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere

aa) 	 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen 
mit deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit des Schadens;

bb) 	 die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den Zustand vor Schadeneintritt 
erforderlichen Kosten;

cc) 	 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

c) 	 die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. 	 Verfahren nach Feststellung

	 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-
stellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sach-
verständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

	 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

	 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.
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6. 	 Kosten

	 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kos-
ten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. 	 Obliegenheiten

	 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. 	 Anzeigepflicht

	 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach 
Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2. 	 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

	 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die 
volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, 
falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine 
für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

3. 	 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) 	 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nach-
dem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden 
ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versi-
cherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach frucht-
losem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

b) 	 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nach-
dem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als der 
Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die 
Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache 
im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös 
abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4. 	 Beschädigte Sachen 

	 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die bedingungs-
gemäße Entschädigung in Höhe der Wiederherstellungskosten auch dann verlangen oder behalten, wenn 
die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. 	 Gleichstellung

	 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit 
hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.
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6. 	 Übertragung der Rechte

	 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat 
er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug 
auf diese Sachen zustehen.

§ 11	Wechsel der versicherten Sachen

	 Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache eine andere, 
jedoch technisch vergleichbare Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versicherungsneh-
mers hierfür vorläufige Deckung.

	 Die vorläufige Deckung endet 

a) 	 mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrags oder

b) 	 mit Beginn eines weiteren Vertrags über vorläufige Deckung mit gleichartigem Versicherungsschutz 
oder

c) 	 mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen,

	 spätestens jedoch nach 3 Monaten.

Abschnitt B

§ 1	 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertrags-
schluss

	 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungs-
nehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 stellt.

	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so kann der Versicherer nach Maß-
gabe der §§ 19-21 VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen. 
Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein.

	 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG 
sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen.

	 Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
unberührt.
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§ 2	 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende des Vertrags

1. 	 Beginn des Versicherungsschutzes

	 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. 	 Dauer

	 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

3. 	 Stillschweigende Verlängerung

	 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres eine Kündigung zugegangen ist.

4. 	 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

	 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes 
darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekün-
digt werden.

	 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugehen.

5. 	 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

	 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

6. 	 Wegfall des versicherten Interesses 

	 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 3	 Beitrag; Versicherungsperiode

	 Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch laufende Zahlungen monatlich, viertel-, halb-
jährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.

	 Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, 
ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einem Einnmalbeitrag ist die Versicherungsperiode die 
vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr.
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§ 4	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

1. 	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

	 Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüg-
lich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns 
zu zahlen.

	 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder ein-
malige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

	 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

	
	 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder von getroffenen Verein-

barungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen.

2. 	 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags

	 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist 
der Versicherer nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder auch leistungsfrei.

§ 5	 Folgebeitrag

1. 	 Fälligkeit

a) 	 Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

b) 	 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitrags-
rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 

2. 	 Folgen der Nichtzahlung

	 Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG.
	 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 

Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

§ 6	 Lastschriftverfahren

1. 	 Pflichten des Versicherungsnehmers

	 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. 	 Änderung des Zahlungswegs

	 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge trotz wiederholtem Ein-
ziehungsversuch nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftverein-
barung in Textform zu kündigen.
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	 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet 
ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.

	 Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 7 	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

	 Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach Beginn rück-
wirkend aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem Versiche-
rer der Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG.

§ 8	 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. 	 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) 	 Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalles alle vertraglich vereinbarten 
Obliegenheiten einzuhalten.

b) 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maß-
gabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirksam.

2. 	 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

a) 	 Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles

aa) 	 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

bb) 	 dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich 
– gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

cc) 	 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – gegebenenfalls auch 
mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

dd) 	 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen; erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschied-
liche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) 	 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) 	 dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

gg) 	 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind; sind Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

hh) 	 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfangs der Leistungspflicht 
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des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens 
und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

ii) 	 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise 
zugemutet werden kann;

b) 	 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist.

3. 	 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, so ist der Versicherer nach Maß-
gabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei.

	 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 9	 Gefahrerhöhung

	 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

	 Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im Übrigen gelten die §§ 23 bis 
27 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertragsänderung vornehmen 
oder auch leistungsfrei sein.

§ 10	 Überversicherung

1. 	 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der 
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme und des Beitrags verlangen.

2. 	 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Bei-
trag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt.

§ 11	Mehrere Versicherer

1. 	 Anzeigepflicht

	 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben.

2. 	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
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	 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1), ist der Versicherer nach Maßgabe des 
§ 28 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit 
Zugang wirksam.

	 Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis 
von der anderen Versicherung erlangt hat.

	 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles, noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

3. 	 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) 	 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 
Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen 
die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) 	 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag auf-
zukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

	 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag 
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu 
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre.

c) 	 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig.

	 Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.

4. 	 Beseitigung der Mehrfachversicherung

	 Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungsnehmers nach Maßgabe des § 79 VVG 
durch Aufhebung oder Herabsetzung der Versicherungssumme des später geschlossenen Vertrags 
beseitigt werden.

	 Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des Bei-
trags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

§ 12	 Versicherung für fremde Rechnung

1. 	 Rechte aus dem Vertrag
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	 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines 
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt.

2. 	 Zahlung der Entschädigung

	 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis ver-
langen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. 	 Kenntnis und Verhalten

	 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind 
bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, 
muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten 
nur dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im Übri-
gen gilt § 47 VVG.

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen

1.	 Übergang von Ersatzansprüchen

	 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf 
den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann 
der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich 
verursacht.

2. 	 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

	 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken.

	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 
2 VVG leistungsfrei.

§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. 	 Kündigungsrecht

	 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zulässig.

2. 	 Kündigung durch Versicherungsnehmer
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	 Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu 
jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform zu kündigen.

3. 	 Kündigung durch Versicherer

	 Eine schriftliche Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungs-
nehmer wirksam.

§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

	 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht. 

	 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betrugs oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen.

§ 16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

1. 	 Form

	 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 
bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

	 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen 
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. 	 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

	 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder seines Namens dem Versicherer nicht 
mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung.

§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. 	 Erklärungen des Versicherungsnehmers

	 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 
entgegenzunehmen betreffend

a) 	 den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags;

b) 	 ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;

c) 	 Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags und während des Versicherungs-
verhältnisses.
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2. 	 Erklärungen des Versicherers

	 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine 
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. 	 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

	 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusam-
menhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte.

§ 18 Verjährung

	 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste.

	 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der 
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 19 Zuständiges Gericht

	 Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 
29 ZPO sowie § 215 VVG.

§ 20 Anzuwendendes Recht

	 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.



– 28 –

Besondere Vereinbarungen zur Elektronikversicherung 
(BVE 2012)

Inhaltsverzeichnis

1.	 Vertragsgrundlagen

2.	 Allgemeine Bestimmungen
2.1	 Einschluss Terrorakte
2.2	 1819 Anerkennung
2.3 	 Mehrkosten durch Technologiefortschritt

3.	 Ergänzungen des Versicherungsumfangs
3.1	 Elektronik-Pauschalversicherung
3.2	 Photovoltaik-Spezial
3.3	 Elektronik-Softwareversicherung
3.4	 Elektronik-Datenträgerversicherung

4.	 Besondere Bestimmungen
4.1	 1111 Röhren
4.2	 1210 Ausschluss von Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Explosion
4.3	 1213 Zwischenbildträger
4.4	 1233 Ausschluss von Schäden durch Leitungswasser
4.5	 1234 Ausschluss von Schäden durch Einbruchdiebstahl und Raub
4.6	 1235 Ausschluss von Schäden durch Abhandenkommen
4.7	 1408 Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche Sachen
4.8	 1722 Grenze der Entschädigung
4.9	 1809 Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem Inhalt
4.10	 1910 Elektronikversicherung für Photovoltaikanlagen
4.11	 1911 Datenversicherung
4.12	 1926 Elektronik-Pauschalversicherung
4.13	 1928 Softwareversicherung
4.14	 1930 Mehrkostenversicherung
4.15	 1820 Regressverzicht
4.16	 1825 Makler
4.17	 1850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel für die Technischen Versicherungszweige

1.	 Vertragsgrundlagen

	 Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Elektronikversicherung (ABE 2012), soweit sich aus den 
folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.
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2.	 Allgemeine Bestimmungen

	 Folgende allgemeine Bestimmungen ergänzen die Allgemeinen Bedingungen für die Elektronikversiche-
rung (ABE 2012):

2.1	 Einschluss Terrorakte

1.	 Abweichend von Abschnitt A §2 Nr. 4 j) ABE 2012 gelten Schäden durch Terrorakte als mitversichert, 
sofern die Versicherungssumme des betreffenden Vertrags 10.000.000 Euro nicht übersteigt. Die Ent-
schädigung ist auf 10.000.000 Euro je Versicherungsfall begrenzt.

2.	 Die Versicherung von Schäden durch Terrorakte kann vom Versicherer jederzeit ohne Einhalten einer Frist 
gekündigt werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.

3.	 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag ohne Einhalten einer Frist oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

2.2	 1819 Anerkennung

1. 	 Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt und liegt ein Besichtigungsbericht vor, so erkennt 
der Versicherer abweichend von Abschnitt B §1 ABE 2012 an, dass ihm alle Gefahrumstände wahrheits-
gemäß und vollständig angezeigt worden sind, die in diesem Zeitpunkt für die Beurteilung des Risikos 
anzeigepflichtig waren.

2.	 Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwiegen worden sind.

2.3 	Mehrkosten durch Technologiefortschritt

1. 	 In Erweiterung zu den ABE 2012 sind Mehrkosten durch Technologiefortschritt als Folge eines Versiche-
rungsfalles versichert.

2. 	 Ersetzt werden bis zu 110 % der gültigen Versicherungssumme für die tatsächlich entstandenen Mehr-
kosten für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffe-
nen Sache, wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sache in derselben Art und Güte 
infolge Technologiefortschritts nicht möglich oder unwirtschaftlich ist. 

	 Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen 
Sache in Art und Güte möglichst nahe kommt.

3. 	 Entschädigung wird nicht geleistet für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkun-
gen und -auflagen.

4. 	 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes 
zum Neuwert ersetzt.

5. 	 Ist die Versicherungssumme einer vom Schaden betroffenen Position, für welche die Mehrkosten durch 
Technologiefortschritt versichert sind, niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), so wird 
der nach Nr. 2 bis Nr. 4 ermittelte Betrag nur im Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert ersetzt.

6. 	 Diese Vereinbarung gilt nicht, wenn keine Wiederbeschaffung erfolgt.
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3.	 Ergänzungen des Versicherungsumfangs

	 Folgende Bestimmungen gelten zusätzlich für das im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen 
benannte Produkt.

3.1	 Elektronik-Pauschalversicherung

	 Es gelten folgende unter Ziffer 4 dieser BVE 2012 ausgeführten Bestimmungen:

a)	 1926 Elektronik-Pauschalversicherung

3.2	 Photovoltaik-Spezial

	 Es gelten folgende unter Ziffer 4 dieser BVE 2012 ausgeführten Bestimmungen:

a) 	 1910 Elektronikversicherung für Photovoltaikanlagen
	
	 Der vereinbarte Selbstbehalt je Versicherungsfall gemäß Abschnitt A Ziffer 7.9 ABE 2012 beträgt 150 

Euro.

3.3	 Elektronik-Softwareversicherung

	 Es gelten folgende unter Ziffer 4 dieser BVE 2012 ausgeführten Bestimmungen:

a) 	 1928 Softwareversicherung

3.4	 Elektronik-Datenträgerversicherung

	 Es gelten folgende unter Ziffer 4 dieser BVE 2012 ausgeführten Bestimmungen:

a) 	 1911 Datenversicherung

	 Der vereinbarte Selbstbehalt je Versicherungsfall gemäß Ziffer 4.11 Nr. 6 e) beträgt 5 % der ermittelten 
Entschädigung, mindestens 250 Euro.

4.	 Besondere Bestimmungen

	 Die folgenden besonderen Bestimmungen sind gültig, sofern sie ausdrücklich im Versicherungsschein 
oder dessen Nachträgen bzw. unter Ziffer 3 dieser BVE 2012 benannt sind.

4.1	 1111 Röhren

1.	 Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren

	 In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt Abschnitt A § 2 Nr. 3 ABE 2012 für Röhren gestrichen.

2.	 Umfang der Entschädigung

	 Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeugs seiner Teile oder seiner Ladung, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus oder Leitungs-
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wasser verursacht wurde, wird von den Wiederbeschaffungskosten gemäß Abschnitt A § 7 ABE 2012 
ein Abzug vorgenommen.

	 Der Abzug beträgt 

a) 	 bei Röntgen-Drehanoden-, Regel- und Glättungsröhren in Computertomografen

	 Prozentsatz = (100 P)/(PGXY).

	 Der Prozentsatz beträgt maximal 100 %. 

	 Es bedeuten:

	 P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vorbesitzer) der bis zum Eintritt des Schadens mit der betref-
fenden Röhre bereits vorgenommenen Abtastvorgänge (Scans) bzw. Betriebsstunden bzw. -monate, 
je nachdem worauf die Gewährleistung des Herstellers abgestellt ist.

	 PG = Die vom jeweiligen Hersteller für die betreffende Röhre üblicherweise vereinbarte Gewähr-
leistungsdauer (Standard-Gewährleistung) in Scans bzw. Betriebsstunden bzw. -monaten.

	 X = Faktor für die Höhe der Ersatzleistung bzw. der Gutschrift, die vom jeweiligen Hersteller übli-
cherweise (Standard-Gewährleistung) für die betreffende Röhre vereinbart wird:

aa) 	 volle Ersatzleistung/Gutschrift während der gesamten Gewährleistungsdauer: Faktor 1

bb) 	 volle Ersatzleistung/Gutschrift für einen begrenzten Teil der Gewährleistungsdauer und antei-
lige Ersatzleistung/ Gutschrift für die übrige Gewährleistungsdauer: Faktor 0,75

cc) 	 anteilige Ersatzleistung/Gutschrift entsprechend erreichter bzw. nicht erreichter Betriebs-
dauer/-leistung während der gesamten Gewährleistungsdauer: 

	 Faktor 0,50

	 Y = Erstattungsfaktor

aa) 	 Röntgen-Drehanodenröhren 
	 Faktor 2 

bb) 	 Regel- und Glättungsröhren 
	 Faktor 3

	 Falls es keine Standard-Gewährleistung gibt, wird die individuell vereinbarte Regelung sinngemäß 
angewendet.

b)	 bei allen anderen Röhren

	 Bezeichnung der Röhren                      Verringerung der Entschädigung nach Benutzungsdauer
					    von	 monatlich um

aa) 		 Röntgen-/Ventilröhren (nicht Medizintechnik)	 6 Monaten	 5,5 %
			  Laserröhren (nicht Medizintechnik)		  5,5 %

bb) 	 Röntgen-Drehanodenröhren (Medizintechnik) 
	 bei Krankenhäusern, Röntgenologen oder Radiologen	 12 Monaten	 3,0 %
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	 Laserröhren (nicht Medizintechnik)	 12 Monaten	 3,0 %
	 Kathodenstrahlröhren (CRT) in Aufzeichnungseinheiten von
	 Foto-/Lichtsatzanlagen 	 12 Monaten	 3,0 %
	 Thyratronröhren (Medizintechnik)	 12 Monaten	 3,0 %
	 Bildaufnahmeröhren (nicht Medizintechnik)	 12 Monaten	 3,0 %

cc)	 Bildwiedergaberöhren (nicht Medizintechnik)	 18 Monaten	 2,5 %
	 Hochfrequenzleistungsröhren	 18 Monaten	 2,5 %

dd) 	 Röntgen-Drehanodenröhren (Medizintechnik) bei
	 Teilröntgenologen	 24 Monaten	 2,0 %
	 Stehanodenröhren (Medizintechnik)	 24 Monaten	 2,0 %
	 Speicherröhren	 24 Monaten	 2,0 % 
	 Fotomultiplierröhren	 24 Monaten	 2,0 % 
	 Ventilröhren (Medizintechnik)	 24 Monaten	 1,5 % 
	 Regel-/Glättungsröhren	 24 Monaten	 1,5 % 
	 Röntgenbildverstärkerröhren	 24 Monaten	 1,5 % 
	 Bildaufnahme-/Bildwiedergaberöhren 
	 (Medizintechnik)	 24 Monaten	 1,5 %
	 Linearbeschleunigerröhren	 24 Monaten	 1,5 % 

	 Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungs-
möglichkeit hatte.

	 Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach Abschnitt A § 7 ABE 2012 ersetzt.

4.2 	1210 Ausschluss von Schäden durch Brand; Blitzschlag; Explosion

	 Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 1 d) ABE 2012 leistet der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden durch

a) 	 Brand 
	

b) 	 Blitzschlag 
	

c) 	 Explosion

d) 	 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung.

4.3	 1213 Zwischenbildträger

1.	 Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren

	 In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt Abschnitt A § 2 Nr. 3 ABE 2012 für Zwischenbildträger 
gestrichen.

2.	 Umfang der Entschädigung

	 Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeugs seiner Teile oder seiner Ladung, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus oder Leitungs-
wasser verursacht wurde, wird von den Wiederherstellungskosten gemäß Abschnitt A § 7 ABE 2012 ein 
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Abzug vorgenommen. Der Abzug entspricht dem Verhältnis der bei Schadeneintritt erreichten Lebens-
dauer zu der vom Hersteller erwarteten Lebensdauer.

4.4	 1233 Ausschluss von Schäden durch Leitungswasser

	 Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 1 ABE 2012 leistet der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden durch Leitungswasser (Abschnitt A § 2 Nr.5 d) ABE 2012).

4.5	 1234 Ausschluss von Schäden durch Einbruchdiebstahl und Raub

	 Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 1 ABE 2012 leistet der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden bei Abhandenkommen, Beschädigung oder Zerstörung durch

a) 	 Raub;

b) 	 Einbruchdiebstahl;

c) 	 den Versuch einer Tat nach a) oder b).

4.6	 1235 Ausschluss von Schäden durch Abhandenkommen

	 Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 1 ABE 2012 leistet der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung bei Abhandenkommen, Beschädigung oder Zerstörung durch

a)	 Diebstahl;

b) 	 Einbruchdiebstahl;

c)	 Raub oder Plünderung;

d) 	 den Versuch einer Tat nach b) oder c).

4.7	 1408 Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche Sachen

1. 	 Für die im Versicherungsvertrag als beweglich bezeichneten Sachen besteht Versicherungsschutz auch 
außerhalb des Versicherungsortes, und zwar in dem im Versicherungsvertrag genannten Gebiet. Dies 
gilt auch, wenn diese Sachen in Kraft- und Wasserfahrzeugen fest eingebaut sind. Kein Versicherungs-
schutz besteht für in Luftfahrzeugen fest eingebaute Sachen.

2.	 Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABE 2012 hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles Dächer und Fenster von Kraftfahrzeugen zu schließen sowie deren Türen abzuschließen.

3.	 Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 2 genannte Obliegenheit vorsätzlich oder grob fahrlässig, so 
kann der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE 2012 zur Kündigung berechtigt oder auch 
leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE 2012. 
Danach kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein.
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4. 	 Bei Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung wird die Entschädigung um den 
im Versicherungsvertrag hierfür vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Bei Zusammentreffen mit anderen 
im Versicherungsvertrag vereinbarten Selbstbehalten gilt der jeweils höhere Selbstbehalt.

4.8	 1722 Grenze der Entschädigung

	 Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von Abschnitt A § 7 Nr. 6 ABE 2012 je Versicherungsfall 
der im Versicherungsvertrag genannte Betrag.

4.9	 1809 Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem Inhalt

1.	 Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABE 2012 hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles

a) 	 Kassen nach Geschäftsschluss zu entleeren und geöffnet zu lassen;

b) 	 Kassetten von Rückgeldgebern nach Geschäftsschluss zu entnehmen.

2.	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahr-
lässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE 2012 zur Kündigung berechtigt 
oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE 2012. 
Danach kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein.

4.10  1910 Elektronikversicherung für Photovoltaikanlagen

1. 	 Versicherte und nicht versicherte Sachen und versicherter Ertragsausfall 

1.1 	 Versicherte Sachen 

1.1.1 	Versicherte Sachen gemäß Abschnitt A Ziffer 1 ABE 2012 sind die im Versicherungsschein genannten 
solartechnischen Anlagen und Geräte für die Stromerzeugung, insbesondere Photovoltaikmodule, Modul-
tragegestelle (einschließlich Windleitbleche), Wechselrichter, Erzeugungszähler, Batteriespeichersysteme 
(Akkumulatoren) für den Eigengebrauch, Laderegler, Überspannungs- und Blitzschutzeinrichtungen, 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge (sofern diese mit der Photovoltaikanlage gekoppelt sind) und die 
Verkabelung gemäß Lieferumfang der Stromerzeugungsanlage; 

	 bei Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung die Solarmodule, Modultragegestelle (einschließlich 
Windleitbleche).

1.1.2 	Nur soweit dies vereinbart ist, erstreckt sich der Vertrag

1.1.2.1  bei solartechnischen Einrichtungen der Stromerzeugung gemäß Nr. 1.1.1 auf
	— 	 Hausverteilerkästen, Zählerkasten, Unterverteilerkasten einschl. Verkabelung, soweit ein versicher-

ter Schaden an Teilen der versicherten Solaranlage vorausgeht
	— 	 Einspeisezähler, 
	— 	 Stromnetzzähler.

1.1.1.2  auf Zusatzgeräte, Reserveteile und Fundamente versicherter Anlagen und Geräte.
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1.1.3 	Nicht versichert sind bei solartechnischen Einrichtungen zur Stromerzeugung gemäß Nr. 1.1.1 die Haus-
anschlüsse für Fremdstrombezug. 

1.2 	 Versicherter Ertragsausfall 

1.2.1 	Der Ertragsausfall ist der durch den unterbrochenen Betrieb der Photovoltaikanlage unmittelbar ent-
standene finanzielle Verlust durch 

	— 	 entgangene Erlöse aus Stromeinspeisung 
		  und / oder 

	— 	 Mehrkosten für Fremdstrombezug. 

	 Ist der Betrieb einer versicherten Photovoltaikanlage infolge eines versicherten Schadens an dieser unter-
brochen oder beeinträchtigt, wird der entstandene Ertragsausfall entschädigt. 

	 Das gilt auch, wenn der Betrieb der versicherten Photovoltaikanlage infolge eines durch die Gebäudever-
sicherung versicherten Schadens an der versicherten Sache unterbrochen oder beeinträchtigt wird.

	 Der Ertragsausfall wird bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die versicherte Photovoltaikanlage wieder 
benutzbar ist, höchstens jedoch für 6 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles. 

1.2.2  Für die ersten beiden Tage nach Eintritt des Versicherungsfalls wird keine Entschädigung geleistet. Die 
Entschädigung ist pro Tag auf 2,5 Euro je KWp-Leistung begrenzt. 

1.2.3  Für Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung wird kein Ertragsausfall gezahlt.

2. 	 Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

	 Ergänzend zu Abschnitt A § 2 Nr. 4 ABE 2012 leistet der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden durch

2.1 	 korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

2.2 	 übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen.

	 Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten bleiben gemäß Abschnitt A § 2 Nr. 2 ABE 2012 versichert.

3. 	 Umfang der Entschädigung 

3.1 	 Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert

	 In Ergänzung zu Abschnitt A § 7 Nr. 4 ABE 2012 ist Versicherungswert der Zeitwert, falls Versicherung 
nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neuwert weniger 
als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt). 

3.2 	 Zusätzliche Kosten 

	 Zusätzliche Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die Wiederherstellungskosten 
hinaus aufgewendet werden müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten Ver-
sicherungssummen (siehe 4. Versicherte Kosten). 

3.3 	 Innere Betriebsschäden an Wechselrichtern 

	 Der Versicherer leistet bis zu der hierfür vereinbarten Erstrisikosumme in Höhe von 1.500 Euro auch 
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Entschädigung für Wechselrichter, ohne dass der Schaden nachweislich auf die Einwirkung einer versi-
cherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. Voraussetzung hierfür ist, dass die Wechselrichter nicht 
älter als 5 Jahre sind. 

3.4 	 Unterbrechungsschaden durch innere Betriebsschäden an Wechselrichtern 

	 Der Versicherer leistet bis zu einer Erstrisikosumme in Höhe von 750 Euro auf Erstes Risiko auch Ent-
schädigung infolge von Sachschäden an Wechselrichtern, ohne dass der Schaden nachweislich auf die 
Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Wechselrichter nicht älter als 5 Jahre sind. 

3.5 	 Bruch der transparenten Moduloberflächen

 	 Der Versicherer leistet auch Entschädigung, wenn die transparente Abdeckung der Solarmodule der 
versicherten Photovoltaikanlage durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt wird. Die Versiche-
rung erstreckt sich nicht auf bloße Beschädigungen der Oberflächen durch Schrammen, Verwitterungen 
oder Beaufschlagungen. 

4. 	 Versicherte Kosten 

	 Der Versicherer ersetzt folgende Kosten, die infolge eines Versicherungsfalls erforderlich und tatsächlich 
angefallen sind:

4.1	 Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 

	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versichertem Schaden 
aufwenden muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich innerhalb 
des Versicherungsortes befinden 

4.1.1	 aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren; 

4.1.2 zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage zu transportieren und dort 
zu beseitigen. 

	 Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamination und Entsorgung von Erdreich oder Gewäs-
sern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträchtigungen des Grundwassers oder der Natur sowie von 
Emissionen in der Luft. 

	 Nicht versichert sind Aufwendungen des Versicherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung. 

	 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann. 

4.2	 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich

	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge einer Kontamination durch einen dem Grunde 
nach versichertem Schaden aufgrund behördlicher Anordnungen aufwenden muss, um 

4.2.1	 Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen; 

4.2.2 den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage zu transpor-
tieren und dort abzulagern; 



– 37 –

4.2.3 insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor Eintritt des Schadens wiederherzustellen. 

	 Die Aufwendungen gemäß 4.2.1 sind nur versichert, sofern die behördlichen Anordnungen 
	— 	 aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen 

wurden; 
	— 	 eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Schadens entstanden ist; 
	— 	 innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens ergangen sind und dem Versicherer ohne 

Berücksichtigung von Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet 
wurden. 

	 Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kontamination des Erdreiches erhöht, so sind nur die 
Aufwendungen versichert, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen 
Betrag übersteigen, und zwar ohne Berücksichtigung, ob und wann dieser Betrag ohne den Schaden 
aufgewendet worden wäre. Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachver-
ständige festgestellt. 

	 Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen 
des Versicherungsnehmers einschließlich der Einliefererhaftung sind nicht versichert. 

	 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann.

4.3 	 Feuerlöschkosten; 

	 Das sind Kosten, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte, ein-
schließlich Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen nicht im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

	 Dazu gehören auch freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der 
Brandschutzbekämpfung eingesetzt haben. Sie werden nur ersetzt, wenn der Versicherer vorher zuge-
stimmt hat. 

4.4	 Bewegungs- und Schutzkosten

	 Das sind Kosten, die entstehen, um andere Sachen zu bewegen, zu verändern oder zu schützen. Erstattet 
werden sie, wenn diese Maßnahmen dazu dienen, versicherte Sachen wiederherzustellen oder wieder-
zubeschaffen.

4.5	 Luftfrachtkosten 

	 Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicher-
tem Schaden zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache aufwendet.

4.6	 Bergungskosten 

	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versichertem Schaden 
aufwenden muss, um versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich innerhalb des Versicherungs-
ortes befinden zu bergen.

4.7	 Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüstgestellung

	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versichertem Schaden 
aufwenden muss.
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4.8	 Schadenbedingte Arbeiten an Dächern und Fassaden

	 Das sind Kosten für Reparaturarbeiten an Dächern und Fassaden.

4.9	 De- und Remontagekosten aufgrund von Gebäudebeschädigungen 

	 Das sind Kosten für De- und Remontage der haustechnischen Anlagen, die unabhängig von einem ver-
sicherten Schaden an diesen haustechnischen Anlagen dadurch entstehen, dass ein versicherter Sach-
schaden am Gebäude, in dem bzw. auf dem die versicherte haustechnische Anlage installiert ist, behoben 
und zu diesem Zwecke die haustechnische Anlage de- und remontiert werden muss. 

	 Die Entschädigung für versicherte Kosten nach 4.1 bis 4.9 ist je Versicherungsfall auf insgesamt 25.000 
Euro begrenzt. 

5. 	 Versicherungsschutz vor Montagebeginn 

	 Schäden, die durch Einbruchdiebstahl/ Raub oder Brand, Blitzschlag, Explosion an gelagerten versicher-
ten Sachen verursacht werden, sind mitversichert, sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr 
trägt. Versicherungsschutz besteht nur in einem verschlossenen Gebäude oder in einem verschlossenen 
Raum innerhalb eines Gebäudes auf dem Versicherungsgrundstück. 

	 Sämtliche Außentüren zu den Versicherungsräumen müssen mit folgenden Mindestsicherungen aus-
gestattet sein: 

	— 	 Bündiges, zweimal zu schließendes Zylinder- oder Zuhaltungsschloss 
	— 	 mit Sicherheitsbeschlag 
	— 	 mit Sicherheitsschließblech 
	— 	 mehrflügelige Tür (wenn vorhanden): oben und unten feststellbare Türflügel 
	— 	 Terrassentür (wenn vorhanden): Zusatzsicherung oder Pilzkopfbeschläge 
	— 	 Ganzglastür (wenn vorhanden): Spezialschloss oben und unten 
	— 	 Tore (wenn vorhanden): Elektrischer Antrieb mit Motorsperre einschl. Absperrvorrichtung oder 

innenliegende, beidseitige Riegelsicherung oder Verschlusseinrichtung analog Außentüren. 

	 Soweit nicht vorhanden, sind die fehlenden Sicherungen unverzüglich – spätestens innerhalb von 4 
Wochen ab Antragsaufnahme – anzubringen. Solange diese Maßnahmen nicht durchgeführt sind, haftet 
der Versicherer nur für Schäden, die auch durch diese Sicherungen nicht verhindert worden wären. 

	 Versicherungsschutz besteht nur für eine vorübergehende Einlagerung (= maximal 7 Tage) der versicher-
ten Sache. 

	 Bei Schäden durch Einbruchdiebstahl gilt eine Selbstbeteiligung von 10 %, mindestens 150 Euro je 
Schadenfall. 

6. 	 Vorsorgeversicherung 

6.1	 Während des Versicherungsjahres eintretende Veränderungen bzw. Erweiterungen der versicherten 
Photovoltaikanlage sind bis zu 30 % der Versicherungssumme der Anlage, maximal 35.000 Euro, bis zur 
nächsten Hauptfälligkeit mitversichert. 

6.2	 Für Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung sind eintretende Veränderungen bzw. Erweiterungen der 
versicherten Anlage bis zu 30 % der Versicherungssumme der Anlage, maximal 10.000 Euro, bis zur 
nächsten Hauptfälligkeit mitversichert.
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6.3	 Eingetretene Veränderungen sind innerhalb eines Monats nach Aufforderung anzuzeigen. 

7. 	 Technologiefortschritt 

	 Der Versicherer ersetzt die Wiederbeschaffungskosten für die aktuelle Nachfolgegeneration der versi-
cherten Sache, wenn diese aufgrund des technischen Fortschrittes in ihrem bisherigen technischen 
Zustand nicht mehr hergestellt oder ersetzt werden kann. Die daraus resultierenden Mehrkosten sind 
bis zu 5.000 Euro über den Wert der versicherten Photovoltaikanlage hinaus mitversichert. Der Versi-
cherer verzichtet dabei auf den bedingungsgemäßen Abzug für Änderungen oder Verbesserungen. 3.1 
(Zeitwertentschädigung) gilt in diesem Zusammenhang als gestrichen. 

	 Entschädigung wird nicht geleistet für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkun-
gen und -auflagen. 

8. 	 Selbstbehalt 

	 Der Selbstbehalt je Versicherungsfall gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 9 ABE 2012 beträgt 150 Euro. 
	
	 Hat der Versicherungsnehmer das Gebäude, auf dem die versicherte Anlage montiert ist, bei der Öffent-

lichen Sachversicherung Braunschweig gegen Schäden durch Feuer und/oder Sturm versichert, gelten 
für Schäden durch Feuer und/oder Sturm die dort vereinbarten Selbstbehalte. Für alle anderen versicher-
ten Schäden gilt Absatz 1.

9. 	 Ertragsausfall 

	 Der Versicherer ersetzt den versicherten Ertragsausfall für die Photovoltaikanlage, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist, wie folgt:

9.1	 Entgangene Erlöse aus der Stromeinspeisung 

	 nach der Einspeisevergütung des mit dem Vertragspartner vereinbarten Liefervertrages auf Tagesbasis. 
Grundlage für die Entschädigungsberechnung ist die durchschnittliche Tagesenergieleistung der letzten 
6 Monate vor Schadeneintritt.

9.2	 Mehrkosten durch Fremdstrombezug

	 aus der Differenz des Betrages zwischen den Kosten je kWp in Eigenproduktion zu dem Arbeitspreis je 
kWp, den der Versicherungsnehmer an seinen Stromversorger zu zahlen hat.

10. 	 Besondere Obliegenheiten 

	 Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versicherungsnehmer 

10.1 	die versicherten Photovoltaikanlagen stets im vom Hersteller empfohlenen Intervall von einem für das 
jeweilige Gewerk qualifizierten Fachbetrieb warten zu lassen und hierüber einen Nachweis zu führen; 

10.2 	die vom jeweiligen Hersteller mitgelieferten Datenträger mit Daten und Programmen für die versicherten 
Photovoltaikanlagen aufzubewahren; 

10.3 	zur Feststellung des Ertragsausfalls die Vertragsunterlagen über die Energielieferungen sowie die Abrech-
nungen der letzten 2 Jahre aufzubewahren. 
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10.4	bei Eintritt des Versicherungsfalles durch die Gefahr, die von einem wildlebenden Tier ausgeht, grund-
sätzlich für die unverzügliche Vertreibung und dauerhafte Fernhaltung (Vergrämung) des Tieres durch 
eine Fachfirma zu sorgen. Sollte die Vergrämung aufgrund der Tierart nicht möglich sein und es deshalb 
zu einem erneuten Schaden kommen, kann der Versicherer sich nicht auf eine Obliegenheitsverletzung 
berufen.

	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahr-
lässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE2012 zur Kündigung berechtigt 
oder auch leistungsfrei sein.

4.11 1911 Datenversicherung

1.	 Versicherte und nicht versicherte Kosten

a) 	 Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung von

aa) 	 Daten

	 Dies sind digitalisierte maschinenlesbare Informationen;

bb)	 betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardprogrammen und individuell hergestellten 
Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist;

	 soweit sich diese auf einem versicherten Datenträger befinden.

b) 	 Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten und Programmen, die sich nur im 
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

2.	 Versicherte Sachen

	 Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 2 a) ABE 2012 sind Wechseldatenträger versichert. Wechseldaten-
träger gelten nicht als elektronisches Bauelement.

3.	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

	 Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit 
der Daten oder Programme infolge

a) 	 von Blitzeinwirkung oder

b) 	 eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß Abschnitt A § 2 ABE 2012 an dem Daten-
träger oder der Datenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren eingetreten ist.

4.	 Versicherungsort

	 In Ergänzung zu Abschnitt A § 4 ABE 2012 besteht Versicherungsschutz für Sicherungswechseldaten-
träger in deren Auslagerungsstätten (Nr. 7a) sowie auf den Verbindungswegen zwischen den bezeichne-
ten Betriebsgrundstücken und den Auslagerungsstätten.

5.	 Versicherungswert; Versicherungssumme

a) 	 Versicherungswert sind abweichend von Abschnitt A § 5 Nr. 1 ABE 2012 bei
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aa)	 Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a);

bb) 	 Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten;

b) 	 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.

6.	 Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

a) 	 Entschädigt werden abweichend von Abschnitt A § 7 ABE 2012 die für die Wiederherstellung des 
früheren, betriebsfertigen Zustandes der Daten und Programme notwendigen Aufwendungen. 
Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere erforderliche

aa) 	 maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern;

bb) 	 Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von Daten (einschl. dafür 
erforderlicher Belegaufbereitung / Informationsbeschaffung);

cc) 	 Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standardprogrammen;

dd) 	 Wiedereingabe von Programmdaten individuell hergestellter Programme und Programm-
erweiterungen (z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim Versicherungsnehmer vor-
handenen Belegen (z. B. Quellcodes).

b)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung

aa) 	 für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopier-
schutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, Ver-
schlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb);

bb) 	 für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten;

cc) 	 für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

dd) 	 für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung 
hinausgehen;

ee) 	 für sonstige Vermögensschäden;

ff) 	 soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht not-
wendig ist;

gg) 	 soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht innerhalb 
von 12 Monaten nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde.

c) 	 Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungssummen.

d) 	 Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädigung vorgenommen.

e) 	 Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.

7.	 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
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a) 	 Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABE 2012 hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles

aa) 	 eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche Datensicherung vorzunehmen, d. h. 
Duplikate der versicherten Daten und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, dass 
bei einem Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt werden oder 
abhanden kommen können. Die technischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils 
dem Stand der Technik entsprechen;

bb) 	 sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem Sicherungsdatenträger so beschaf-
fen sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfoption 
(Verify) und Durchführung von Rücksicherungstests.

b) 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE 2012 zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE 
2012. Danach kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein.

4.12 1926 Elektronik-Pauschalversicherung

1.	 Versicherte Sachen

a)	 Versichert sind sämtliche Anlagen und Geräte der jeweiligen nachfolgenden Anlagengruppe, sofern 
die Anlagengruppe im Versicherungsvertrag bezeichnet wird.

aa) 	 Anlagengruppe 1: Daten- und Kommunikationstechnik, Bürotechnik
	— Netzwerkanlagen, Personalcomputer, Bürocomputer, Textsysteme, EDV Anlagen
	— Laptops, Notebooks, Organizer
	— Digitalkameras 
	— CAD-, CAE-, CAM-Systeme
	— Telefonanlagen mit Zusatzgeräten, Auto-/Mobiltelefone
	— Telefax- und Telexgeräte
	— Gegen- und Wechselsprechanlagen
	— Alarm-, Brandmelde- und Zutrittskontrollanlagen
	— Türschließanlagen, Warensicherungssysteme
	— Personensuch- und Rufanlagen
	— Funkanlagen
	— Uhrenanlagen, Zeiterfassungsgeräte
	— Vortrags- und Demonstrationsgeräte, Beamer
	— Kopiergeräte, kleine Offsetgeräte, Mikrofilmgeräte
	— Diktiergeräte, elektrische Schreib-, Rechenmaschinen
	— Post- und Papierbearbeitungsgeräte, Aktenvernichter
	— Elektronische Kassen und Waagen im Rahmen der Bürotechnik;

bb) 	 Anlagengruppe 2: Mess- und Prüftechnik, Prozessrechner, Kassen und Waagen
	— Prüfautomaten, sonstige Mess- und Prüfgeräte
	— Prozessrechner
	— Geräte zur Materialprüfung (keine Röntgenanlagen)
	— Kfz-, Mess- und Prüfeinrichtungen
	— Elektronische Kassen und Waagen;
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cc) 	 Anlagengruppe 3: Satz- und Reprotechnik
	— Elektronische Graviereinrichtungen für Druckvorlagen
	— Farbauszugsanlagen, Grafische Gestaltungssysteme
	— Foto- und Lichtsatzanlagen, Reprokameras
	— Filmentwicklungsmaschinen

dd) 	 Anlagengruppe 4: Bild- und Tontechnik
	— Produktionstechnische Anlagen für Fernsehstudios, Rundfunksender und Tonstudios
	— Fernseh- und Videoanlagen
	— Industriefernsehanlagen
	— Elektroakustische Anlagen
	— Antennenanlagen;

ee) 	 Anlagengruppe 5: Medizintechnik
	— Röntgenanlagen
	— Medizinische Fernsehtechnik
	— Elektromedizin
	— Geräte für Diagnostik und Therapie
	— Physikalisch medizinische Geräte
	— Laborgeräte und Laborsysteme
	— Sterilisations- und Desinfektionsanlagen
	— Thermografieanlagen
	— Ultraschallgeräte
	— Strahlen- und Dosisleistungsmessgeräte
	— Dentaleinrichtungen

	 Sofern vereinbart, sind Endoskopiegeräte versichert;

ff) 	 Anlagengruppe 6: Weitere Anlagen, sofern im Versicherungsvertrag bezeichnet

b) 	 Versichert ist (sind) jeweils auch die dazugehörige(n)

aa) 	 Versorgungstechnik für Elektronikanlagen (wie Klimaanlagen, unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung, Netzersatzanlagen und Frequenzumformer);

bb) 	 Leitungen, Erdkabel, sowie der Leitungsführung dienende Vorrichtungen innerhalb der versicher-
ten Betriebsgrundstücke; soweit die anteiligen Versicherungssummen berücksichtigt wurden.

c) Nicht versichert sind:

aa) 	 Elektronische Maschinen- und CNC-Steuerungen; Geschwindigkeitsmessanlagen, Verkehrszähl- 
und Überwachungsanlagen, Verkehrsregelungsanlagen, Fahrkarten- und Parkscheinautomaten, 
Bohrloch- und Kanalfernsehanlagen, Beulen- und Lecksuchmolche, Tanksäulen und -automaten, 
Autowaschanlagen inkl. dazugehöriger Steuerungen, Großwiegeeinrichtungen (z. B. Fahrzeug-
waagen), Fütterungscomputer, Navigationsanlagen und Fahrzeugelektronik in Kraft-, Wasser- und 
Luftfahrzeugen, Solaranlagen;

bb) 	 Vorführgeräte, Handelsware und zu Service-, Reparatur-, Wartungszwecken o. ä. überlassene 
fremde Anlagen und Geräte;

cc) 	 Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer keine Gefahr trägt, z. B. durch Haftungs-
freistellung bei gemieteten Sachen.
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2. 	 Versicherungsschutz außerhalb der Betriebsgrundstücke 

a)	 Die versicherten Anlagen und Geräte, die für den mobilen Einsatz bestimmt sind, sind abweichend 
von Abschnitt A §4 ABE 2012 auch außerhalb des Versicherungsortes versichert (weltweit).

b)	 Versicherungsschutz besteht jedoch nicht bei Umzügen, die zwischen Betriebsgrundstücken oder 
außerhalb von Betriebsgrundstücken durchgeführt werden.

c)	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 30 % der für die einzelne Anlagengruppe vereinbar-
ten Versicherungssumme, maximal der vereinbarte Betrag, begrenzt. Die Vorsorgeversicherung 
gemäß Nr. 6 bleibt unberücksichtigt.

d)	 Der nach c) als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

3.	 Beginn des Versicherungsschutzes

	 Abweichend von Abschnitt A §1 Nr. 1 ABE 2012 beginnt der Versicherungsschutz des Versicherers für 
Veränderungen (Nr. 7) bereits vor Betriebsfertigkeit, und zwar mit Übergabe der Sachen (Nr. 1) oder davon 
am Versicherungsort.

4.	 Versicherungssumme; Unterversicherung

	 Die im Versicherungsvertrag für die versicherten Sachen insgesamt genannte Versicherungssumme soll 
der Summe der Einzel- Versicherungswerte (Abschnitt A § 5 Nr. 1 ABE 2012) dieser Sachen entsprechen. 
Ist die Versicherungssumme niedriger als diese Summe, so liegt Unterversicherung vor; Abschnitt A § 7 
Nr. 6 und 7 ABE 2012 gelten sinngemäß.

5.	 Vorsorgeversicherung

	 Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres eintretenden Veränderungen (Nr. 6) gilt eine Vor-
sorgeversicherung in Höhe von 30 % der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme vereinbart.

6.	 Jahresmeldung für Veränderungen

a) 	 Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer innerhalb eines Monats nach Beginn eines jeden 
Versicherungsjahres die aufgrund der im vorhergehenden Versicherungsjahr eingetretenen Ver-
änderungen erforderliche Anhebung/Reduzierung der Versicherungssummen. Falls keine Verände-
rungen eingetreten sind, ist eine Meldung entbehrlich;

b) 	 Der Beitrag infolge der Anhebung/Reduzierung wird aus der Differenz zwischen alter und neuer 
Versicherungssumme ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres berechnet/gutgeschrieben.

c) 	 Erfolgt die Jahresmeldung nicht innerhalb Monatsfrist, obwohl sie aufgrund im vorhergehenden 
Versicherungsjahr eingetretener Veränderungen abzugeben gewesen wäre, so entfällt die Vorsorge-
versicherung (Nr. 5) für das laufende Versicherungsjahr.

7.	 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

	 Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABE 2012 hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles
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a) 	 Kassen nach Geschäftsschluss zu entleeren und geöffnet zu lassen;

b) 	 Kassetten von Rückgeldgebern nach Geschäftsschluss zu entnehmen;

c) 	 sofern Versicherungsschutz gemäß Nr. 2 vereinbart ist, Dächer und Fenster von Kraftfahrzeugen 
zu schließen sowie deren Türen abzuschließen.

	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann 
der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE 2012 zur Kündigung berechtigt oder auch 
leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE 
2012. Danach kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein.

8.	 Röhren und Zwischenbildträger

a) 	 In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt Abschnitt A § 2 Nr. 3 ABE 2012 für Röhren und Zwi-
schenbildträger gestrichen.

b) 	 Bei Röhren wird - soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosion, Ein-
bruchdiebstahl, Raub, Vandalismus oder Leitungswasser verursacht wurde - von den Wiederbe-
schaffungskosten gemäß Abschnitt A § 7 ein Abzug vorgenommen. 

	 Der Abzug beträgt

aa)	 bei Röntgen-Drehanoden-, Regel- und Glättungsröhren in Computertomografen

Prozentsatz = (100 P)/(PGXY).

Der Prozentsatz beträgt maximal 100%.

Es bedeuten:

P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vorbesitzer) der bis zum Eintritt des Schadens mit der betref-
fenden Röhre bereits vorgenommenen Abtastvorgänge (Scans) bzw. Betriebsstunden bzw. -monate, 
je nachdem worauf die Gewährleistung des Herstellers abgestellt ist.

PG = Die vom jeweiligen Hersteller für die betreffende Röhre üblicherweise vereinbarte Gewährleis-
tungsdauer (Standard-Gewährleistung) in Scans bzw. Betriebsstunden bzw. -monaten.

X = Faktor für die Höhe der Ersatzleistung bzw. der Gutschrift, die vom jeweiligen Hersteller üblicher-
weise (Standard-Gewährleistung) für die betreffende Röhre vereinbart wird:

(1)	 volle Ersatzleistung/Gutschrift während der gesamten Gewährleistungsdauer: Faktor 1

(2)	 volle Ersatzleistung/Gutschrift für einen begrenzten Teil der Gewährleistungsdauer und antei-
lige Ersatzleistung/Gutschrift für die übrige Gewährleistungsdauer: Faktor 0,75

(3)	 anteilige Ersatzleistung/Gutschrift entsprechend erreichter bzw. nicht erreichter Betriebs-
dauer/-leistung während der gesamten Gewährleistungsdauer: Faktor 0,50

Y = Erstattungsfaktor
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(1)	 Röntgen-Drehanodenröhren Faktor 2

(2)	 Regel- und Glättungsröhren Faktor 3

	 Falls es keine Standard-Gewährleistung gibt, wird die individuell vereinbarte Regelung sinn-
gemäß angewendet;

bb) 	 bei allen anderen Röhren

	 Bezeichnung der Röhren	        Verringerung der Entschädigung nach Benutzungsdauer
						     von	 monatlich um

(1)	 Röntgen-/Ventilröhren (nicht Medizintechnik)	 6 Monaten	 5,5 %
		  Laserröhren (nicht Medizintechnik) 		  5,5 %

(2)	 Röntgen-Drehanodenröhren (Medizintechnik)	 12 Monaten	 3,0 %
		  bei Krankenhäusern, Röntgenologen oder Radiologen
		  Laserröhren (Medizintechnik) 		  3,0 %
		  Kathodenstrahlröhren (CRT) in Aufzeichnungseinheiten von Foto-/
		  Lichtsatzanlagen		  3,0 %

		  Thyratronröhren (Medizintechnik) 		  3,0 %
		  Bildaufnahmeröhren (nicht Medizintechnik) 		  3,0 %

(3)	 Bildwiedergaberöhren (nicht Medizintechnik) 	 18 Monaten	 2,5 %
		  Hochfrequenzleistungsröhren 

(4) 	 Röntgen-Drehanodenröhren (Medizintechnik) 
		  bei Teilröntgenologen 	 24 Monaten	 2,5 %
		  Stehanodenröhren (Medizintechnik) 		  2,0 %
		  Speicherröhren		  2,0 %
		  Fotomultiplierröhren 		  2,0 %
		  Ventilröhren (Medizintechnik)		  2,0 %
		  Regel-/Glättungsröhren 		  1,5 %
		  Röntgenbildverstärkerröhren		  1,5 %
		  Bildaufnahme-/Bildwiedergaberöhren (Medizintechnik)		  1,5 %
		  Linearbeschleunigerröhren		  1,5 %

	
	 Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungs-

möglichkeit hatte.

	 Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach Abschnitt A § 7 ersetzt.

c) 	 Bei Zwischenbildträgern wird – soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus oder Leitungswasser verursacht wurde – von den 
Wiederherstellungskosten gemäß Abschnitt A § 7 ABE 2012 ein Abzug vorgenommen. Der Abzug 
entspricht dem Verhältnis der bei Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der vom Hersteller 
erwarteten Lebensdauer.

9.	 Selbstbehalt

	 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbst-
behalt gekürzt.
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10.	 Regressverzicht

	 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen 
Repräsentanten) oder gegen anderweitige berechtigte Benutzer (außer Mitarbeitern von Wartungs- oder 
Reparaturunternehmen) der versicherten Sache, verzichtet der Versicherer auf den Übergang des Ersatz-
anspruches, es sei denn

a) 	 der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt oder

b) 	 für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversicherung beansprucht werden.

11. 	 Zusätzliche Kosten 

	 Über die Wiederherstellungskosten hinaus sind die nachfolgend genannten Kosten bis zu 15.000 Euro 
auf Erstes Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, 
dass eine Entschädigung geleistet wird.

a) 	 Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten

aa) 	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens aufwenden muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen, deren Teile oder 
Reste, die sich innerhalb des Versicherungsortes befinden 

	— aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren; 
	— zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage zu trans-

portieren und dort zu beseitigen.

bb) 	 Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamination und Entsorgung von Erdreich oder 
Gewässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträchtigungen des Grundwassers oder der 
Natur sowie von Emissionen in der Luft. 

	 Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versicherungsnehmers aufgrund der Einliefe-
rerhaftung.

cc) 	 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

b)	 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich

aa) 	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge einer Kontamination durch einen dem 
Grunde nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher Anordnungen aufwenden muss, um

	— Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren 
oder auszutauschen;

	— den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage 
zu transportieren und dort abzulagern;

	— insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor Eintritt des Schadens wiederherzu-
stellen.

bb) 	 Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, sofern die behördlichen Anordnungen
	— aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Schadens 

erlassen wurden;
	— eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Schadens entstanden ist;
	— innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens ergangen sind und dem Versiche-
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rer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt 
gemeldet wurden.

cc) 	 Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kontamination des Erdreiches erhöht, so 
sind nur die Aufwendungen versichert, die den für eine Beseitigung der bestehenden Konta-
mination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Schaden aufgewendet worden wäre. 

	 Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.

dd) 	 Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Ver-
pflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der Einliefererhaftung sind nicht ver-
sichert.

ee) 	 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

c) 	 Bewegungs- und Schutzkosten 
	

	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grund nach versicherten Schadens 
aufwenden muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versi-
cherten Sache andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen, insbesondere 
Aufwendungen für De- und Remontage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäude-
teilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

d) 	 Luftfrachtkosten 
 

 	 Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach 
versicherten Schadens zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicher-
ten Sache aufwendet.

e) 	 Bergungskosten 

	 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss, um versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich innerhalb des Ver-
sicherungsortes befinden zu bergen.

f)	 Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüstgestellung 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
aufwenden muss.

4.13 1928 Softwareversicherung

1.	 Versicherte und nicht versicherte Kosten

a)	 Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung von

aa)	 Daten;
	 Dies sind digitalisierte maschinenlesbare Informationen;

bb) 	 betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardprogrammen und individuell hergestellten 
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Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist,
	 soweit sich diese auf einem versicherten Datenträger befinden.

b) 	 Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten und Programmen, die sich nur im 
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

2.	 Versicherte Sachen

	 Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 2 a) ABE 2012 sind Wechseldatenträger versichert. Wechseldaten-
träger gelten nicht als elektronisches Bauelement.

3.	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

	 Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit 
der Daten oder Programme eingetreten ist

a) 	 infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß Abschnitt A § 2 ABE 2012 an dem 
Datenträger oder der Datenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren;

b) 	 durch:

aa) 	 Ausfall oder Störung der Hardware der Datenverarbeitungsanlage, der Hardware der Daten-
fernübertragungseinrichtungen und -leitungen, der Stromversorgung/Stromversorgungsanlage 
oder der Klimaanlage;

bb) 	 Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Datenträgern, falsche Befehlseingabe);

cc) 	 vorsätzliche Programm- oder Datenänderungen durch Dritte in schädigender Absicht (mit 
Ausnahme von 3 c);

dd) 	 Über- oder Unterspannung;

ee)	 elektrostatische Aufladung oder elektromagnetische Störung;

ff) 	 Höhere Gewalt.

c) 	 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für den Ver-
lust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme durch Programme 
oder Dateien mit Schadenfunktion wie z. B. Computerviren, Würmer, Trojanische Pferde.

4.	 Versicherungsort

	 In Ergänzung zu Abschnitt A § 4 ABE 2012 besteht Versicherungsschutz

a) 	 innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebsgrundstücke und für die Datenfern-
übertragungseinrichtungen und -leitungen, die diese Betriebsgrundstücke verbinden;

b) 	 für Sicherungs-Wechseldatenträger in deren Auslagerungsstätten (Nr. 7a) sowie auf den Verbin-
dungswegen zwischen den bezeichneten Betriebsgrundstücken und den Auslagerungsstätten.

5.	 Versicherungswert, Versicherungssumme
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a) 	 Versicherungswert sind abweichend von Abschnitt A § 5 Nr. 1 ABE 2012 bei

aa) 	 Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6a);

bb) 	 Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten.

b) 	 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.

6.	 Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

a) 	 Entschädigt werden abweichend von Abschnitt A § 7 ABE 2012 die für die Wiederherstellung des 
früheren, betriebsfertigen Zustandes der Daten und Programme notwendigen Aufwendungen. 
Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere erforderliche

aa)	 maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern;

bb) 	 Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von Daten (einschl. dafür 
erforderlicher Belegaufbereitung / Informationsbeschaffung);

cc) 	 Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standardprogrammen;

dd) 	 Wiedereingabe von Programmdaten individuell hergestellter Programme und Programm-
erweiterungen (z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim Versicherungsnehmer vor-
handenen Belegen (z. B. Quellcodes).

b) 	 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung

aa)	 für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer die Verwendung von Daten 
oder Programmen zulässt oder solche selbst verwendet, die nicht versichert sind;

bb) 	 für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopier-
schutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, Verschlüs
selungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb);

cc)	 für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten;

dd)	 für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

ee)	 für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung 
hinausgehen;

ff) 	 für sonstige Vermögensschäden;

gg)	 soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht not-
wendig ist;

hh)	 soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht innerhalb 
von 12 Monaten nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde.

c) 	 Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungssummen.

d) 	 Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädigung vorgenommen.
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e) 	 Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um 10 %, mindestens 500 Euro gekürzt. 
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.

7.	 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

a) 	 Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABE 2012 hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles

aa) 	 eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche Datensicherung vorzunehmen, d. h. 
Duplikate der versicherten Daten und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, dass 
bei einem Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt werden oder 
abhanden kommen können. Die technischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils 
dem Stand der Technik entsprechen;

bb) 	 sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem Sicherungsdatenträger so beschaf-
fen sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfoption 
(Verify) und Durchführung von Rücksicherungstests;

cc) 	 die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur Installation, Wartung und Pflege der 
Datenverarbeitungsanlage/ Datenträger zu beachten und übliche, ständig aktualisierte Schutz-
maßnahmen gegen die bestimmungswidrige Veränderung und Löschung gespeicherter Daten 
vorzunehmen (z. B. durch Firewalls, Zugriffsschutzprogramme);

dd) 	 seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die Datenverarbeitungsanlage ausschließlich zu 
betrieblichen Zwecken zu nutzen und nur Daten und Programme zu verwenden, zu deren 
Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist.

b) 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABE 2012 zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE 
2012. Danach kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein.

4.14 1930 Mehrkostenversicherung

1.	 Gegenstand der Versicherung

a) 	 Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer versicherten Sache, für die im Versicherungsvertrag 
diese Mehrkostenversicherung vereinbart ist, infolge eines gemäß Abschnitt A § 2 ABE 2012 ver-
sicherten Schadens unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung für die 
dadurch entstehenden Mehrkosten.

b) 	 Mehrkosten sind Kosten, die der Versicherungsnehmer innerhalb der Haftzeit aufwendet, um eine 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebes abzuwenden oder zu verkürzen, weil der frühere 
betriebsfertige Zustand einer beschädigten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte Sache durch 
eine gleichartige ersetzt werden muss.

c) 	 Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz für die Mehrkosten besteht. Sofern 
nicht etwas anderes vereinbart, beträgt die Haftzeit 12 Monate. Die Haftzeit beginnt mit dem Zeit-
punkt, von dem an der Schaden gemäß Abschnitt A § 2 ABE 2012 für den Versicherungsnehmer 
nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, spätestens jedoch mit Beginn 
des Mehrkostenschadens. Bei mehreren Schäden gemäß Abschnitt A § 2 ABE 2012 an derselben 
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Sache, zwischen denen ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die Haftzeit mit dem Erst-
schaden gemäß Abschnitt A § 2 ABE 2012.

2.	 Versicherte Mehrkosten

a) 	 Versichert sind die im Versicherungsvertrag im einzelnen bezeichneten zeitabhängigen aa) und zeit-
unabhängigen bb) Mehrkosten.

aa)	 Zeitabhängige Mehrkosten sind Kosten, die proportional mit der Dauer der Unterbrechung oder 
Beeinträchtigung entstehen, insbesondere für

(1) 	 die Benutzung anderer Anlagen;

(2) 	 die Anwendung anderer Arbeits- oder Fertigungsverfahren;

(3) 	 die Inanspruchnahme von Lohn-Dienstleistungen oder Lohn-Fertigungsleistungen;

(4) 	 den Bezug von Halb- oder Fertigfabrikaten.

bb) 	 Zeitunabhängige Mehrkosten sind Kosten, die während der Dauer der Unterbrechung oder 
Beeinträchtigung nicht fortlaufend entstehen, insbesondere für

(1) 	 einmalige Umprogrammierung; 

(2) 	 Umrüstung;

(3) 	 behelfsmäßige oder vorläufige Wiederinstandsetzung.

b) 	 Abweichend von Abschnitt A § 5 Nr. 2 ABE 2012 wird die Versicherungssumme jeweils aus den 
versicherten zeitabhängigen und zeitunabhängigen Mehrkosten gebildet, die der Versicherungs-
nehmer in einem gesamten Geschäftsjahr hätte aufwenden müssen, wenn die im Versicherungs-
vertrag bezeichnete Sache für dieses Geschäftsjahr infolge eines Schadens gemäß Abschnitt A § 2 
ABE 2012 ausgefallen wäre.

	 Grundlage für die Versicherungssumme für zeitabhängige Mehrkosten sind die im Versicherungs-
vertrag je Tag und Monat genannten Beträge.

	 Abschnitt A § 5 Nr. 1 und Nr. 3 ABE 2012 gelten nicht.

3.	 Umfang der Entschädigung

a) 	 Der Versicherer leistet Entschädigung für die Mehrkosten, wenn der Zeitpunkt, von dem an der 
Schaden gemäß Abschnitt A § 2 ABE 2012 für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten 
Regeln der Technik frühestens erkennbar war, innerhalb der für diese Mehrkostenversicherung ver-
einbarten Dauer liegt. Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche 
Vorteile, die sich bis zu sechs Monaten nach Ablauf der Haftzeit als Folge der Unterbrechung erge-
ben, sind angemessen zu berücksichtigen.

b) 	 Abweichend von Abschnitt A § 7 ABE 2012 wird Entschädigung geleistet für

aa) 	 zeitabhängige Mehrkosten je Arbeitstag bis zur vereinbarten Tagesentschädigung, je Monat 
jedoch höchstens bis zur vereinbarten Monatsentschädigung;
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bb)	 zeitunabhängige Mehrkosten bis zur Höhe der hierfür vereinbarten Versicherungssumme.

c) 	 Keine Entschädigung wird geleistet für Mehrkosten,

aa) 	 soweit sie auch dann entstanden wären, wenn die technische Einsatzmöglichkeit der Sache 
nicht infolge des Schadens gemäß Abschnitt A § 2 ABE 2012 an ihr unterbrochen oder beein-
trächtigt gewesen wäre;

bb) 	 die für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der vom Schaden gemäß Abschnitt A 
§ 2 ABE 2012 betroffenen versicherten Sache selbst entstehen.

d) 	 Keine Entschädigung wird geleistet, soweit sich die Mehrkosten erhöhen durch

aa) 	 außergewöhnliche Ereignisse die während der Unterbrechung oder Beeinträchtigung der tech-
nischen Einsatzmöglichkeit hinzutreten;

bb)	 Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand oder Innere 
Unruhen;

cc) 	 Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Substanzen;

dd) 	 Erdbeben, Überschwemmung;

ee) 	 behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen;

ff) 	 den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
zerstörter, beschädigter oder abhanden gekommener Sachen bzw. Daten des Betriebssystems 
nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht;

gg) 	 den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sachen bzw. Daten des Betriebssystems anläss-
lich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geändert, verbessert oder überholt wer-
den;

hh) 	 Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder 
Hilfs- oder Betriebsstoffen.

e) 	 Der nach a) bis d) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt:

aa) 	 Für zeitabhängige Mehrkosten gilt der vereinbarte zeitliche Selbstbehalt in Arbeitstagen. Der 
Versicherungsnehmer hat denjenigen Teil des ermittelten Betrags selbst zu tragen, der sich zu 
dem Gesamtbetrag verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum der Unter-
brechung oder Beeinträchtigung der technischen Einsatzmöglichkeit. In der Berechnung wer-
den für den Gesamtzeitraum der Unterbrechung oder Beeinträchtigung nur Zeiten berück-
sichtigt, in denen im versicherten Betrieb gearbeitet wird oder ohne Eintritt des Versicherungs-
falles gearbeitet worden wäre. Der Gesamtzeitraum endet spätestens mit Ablauf der Haftzeit.

bb) 	 Für zeitunabhängige Mehrkosten gilt der vereinbarte betragsmäßige oder prozentuale Selbstbehalt.

4.	 Sachverständigenverfahren

	 Ergänzend zu Abschnitt A § 9 ABE 2012 müssen die Feststellungen der Sachverständigen enthalten:
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a) 	 die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von dem an der Schaden gemäß 
Abschnitt A § 2 ABE 2012 für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 
frühestens erkennbar war;

b) 	 ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche die versicherten Mehrkosten beeinflussen;

c)	 die zeitabhängigen Mehrkosten (Nr. 2 a) aa);

d) 	 die zeitunabhängigen Mehrkosten (Nr. 2 a) bb).

4.15  1820 Regressverzicht

	 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen 
Repräsentanten) oder gegen anderweitige berechtigte Benutzer (außer Mitarbeitern von Wartungs- oder 
Reparaturunternehmen) der versicherten Sache, verzichtet der Versicherer auf den Übergang des Ersatz-
anspruches, es sei denn

a) 	 der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt oder

b) 	 für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversicherung beansprucht werden.

4.16  1825 Makler

	 Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen 
des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unver-
züglich an den Versicherer weiterzuleiten.

4.17  1850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel für die Technischen Versiche-
rungszweige

1.	 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern gezeichnet worden sind, haften diese stets nur für 
ihren Anteil und nicht als Gesamtschuldner.

2. 	 Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers 
für alle beteiligten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Namen im Rahmen von Abschnitt B § 8 
Nr. 1 ABE 2012 die Versicherungsverträge zu kündigen.

3.	 Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen oder mit dem Versicherungsnehmer getrof-
fenen Vereinbarungen sind für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der führende Versicherer ist jedoch 
ohne Zustimmung (Einwilligung oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von denen jeder einzeln 
zu entscheiden hat, nicht berechtigt

a) 	 zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder Entschädigungsgrenzen über die im Versiche-
rungsschein genannten prozentualen Werte bzw. Maximalbeträge hinaus. Dies gilt nicht für Sum-
menanpassungen im Rahmen der Bestimmungen für die vertraglich vorgesehenen Abrechnungs-
verfahren (Summe/Beitrag);

b)	 zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für Ver-
längerungen der Versicherungsdauer, die aufgrund einer im Versicherungsvertrag getroffenen 
Regelung gewährt werden; ferner bleibt die Berechtigung des führenden Versicherers zur Kündigung 
gemäß Abschnitt B § 8 Nr. 1 ABE 2012 unberührt;



– 55 –

c) 	 zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Verminderung des Selbstbehaltes und/oder des Bei-
trags.

4.	 Bei Schäden, die voraussichtlich den vereinbarten Betrag übersteigen oder für die Mitversicherer von 
grundsätzlicher Bedeutung sind, ist auf Verlangen der beteiligten Versicherer eine Abstimmung herbei-
zuführen.

5. 	 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die gleichen sind, ist folgendes ver-
einbart:

a) 	 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den 
führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

b) 	 Der führende Versicherer ist von den beteiligten Versicherern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag (einschließlich der Verfolgung von Regressansprüchen) 
auch bezüglich ihrer Anteile als Kläger oder Beklagte zu führen. Ein gegen oder vom führenden Ver-
sicherer erstrittenes, rechtskräftig gewordenes Urteil wird deshalb von den beteiligten Versicherern 
als auch für sie verbindlich anerkannt. Das gilt ebenfalls für die mit dem Versicherungsnehmer nach 
Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleiche.

c) 	 Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungssumme oder Revisionsbeschwerde nicht 
erreicht, ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden Versicherers 
verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer auszudehnen, 
bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 5 b) (Satz 2) nicht.
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